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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Huber und Genossen vom 28. Oktober 1988, Nr. 

2882/J-NR/88, "Paketgebtihren nach Rumänien" 

Ihre Fragen darf ich wie fOlgt beantworten: 

Eine gebtihrenfreie BefBrderung von H1lfssendungen nach 

Rumänien durch die Post oder eine Ermäßigung der PostgebUhren 

ist weder nach dem Internationalen Postpaketabkommen noch 

nach § 27 Postgesetz 1957, BGBl.Nr. 58 in der geltenden 

Fassung, zulässig. DarUberhinaus sind nach dem Postpaketab

kommen ftir Pakete nach Rumänien rund zwei Drittel der bei der 

Aufgabe eingehobenen Gebtihren an die ungarische Postver

waltung als Durchgangsland und an das Bestimmungsland 

Rumänien weiterzugeben. Im Falle einer Gebtihrenbefreiung 

mUßte dieser Betrag von der Bsterreichischen Postverwaltung 

getragen werden, woftir jede gesetzliche Grundlage fehlt. 

Zur Erleichterung des Versandes von "Hilfspaketen". deren 

Einfuhr in Rumänien meist abgabenpflichtigt ist. wurde mit 

der rumänischen Postverwaltung die Zulassung von Freizettel

paketen von Privaten in österreich an Private in Rumänien 

vereinbart. Danach können seit 1. Juli 1987 die Absender 

derartiger Pakete die Einfuhrabgaben fUr den Empfänger in 

Rumänien nachträglich in Schilling bezahlen. 
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